
Informationen zum DMP Osteoporose 

Fortbildung 

Wir weisen darauf hin, dass die Verpflichtung zur jährlichen Teilnahme an Fortbildungsmaß- 

nahmen besteht. 

Hausarzt 

Teilnahme an einem Qualitätszirkel bzw. hausärztlichen Qualitätszirkel, der sich auch mit 

Osteoporose- spezifischen Themen beschäftigt (mind. einmal jährlich) 

und/oder  

Teilnahme an einer von der Ärztekammer anerkannten Osteoporose-spezifischen 

Fortbildung.  

Facharzt 

Teilnahme an einem Osteoporose- spezifischen Qualitätszirkel (jährlich mind. 8 Std./Punkte) 

und/oder 

Teilnahme an einer von der Ärztekammer anerkannten Osteoporose spezifischen Fortbildung 

(jährlich mind. 8 Std./Punkte. 

Die Teilnahme an den vorgenannten Maßnahmen ist der KV Hamburg nachzuweisen. 

Die Nachweise sind aufzubewahren und unaufgefordert (in Kopie) bei der KV Hamburg,  

Abt. Qualitätssicherung, einzureichen. 

Schulungen 

Für alle im Vertrag genannten Schulungen ist zum Nachweis der persönlichen Qualifikation 

und der Qualifikation des Personals die Vorlage entsprechender Zertifikate erforderlich. Die 

Ausführung und Abrechnung dieser Schulungen kann erst nach Erteilung einer Genehmigung 

durch die KV Hamburg erfolgen. 

Dokumentation 

Der Gesetzgeber schreibt die Erstellung von Dokumentationen im Rahmen der DMPs auf 

elektronischem Wege vor.  

Dokumentationsbogen zur Erklärung der Teilnahme des Patienten 

Bitte beachten Sie, dass der Dokumentationsbogen zur Erklärung an der Teilnahme am 

Behandlungsprogramm Osteoporose weiterhin an die Datenannahmestelle geschickt werden 

muss. Die Dokumentationsbögen sind über den Paul-Albrecht-Verlag erhältlich. 

Datenstelle 

DAVASO GmbH, Abteilung DMP-HH, Postfach 50 07 53, 04304 Leipzig 

E-Mail: dmp-hh@davaso.de, Telefon: 0341 25920-43.



Vergütung 

Einschreibung der Patienten erstmals ab 01.01.2025! 

Die im Rahmen des Vertrags berechnungsfähigen Pauschalen werden außerhalb der 

Gesamtvergütung bezahlt. 

Abrechnungsziffern koordinierende Ärzte gemäß § 3 DMP Osteoporose 

Leistung Beschreibung Vergütung GOP 

Einschreibung/Erstdokumentation 

 koordinierende Ärzte nach § 3

Ärzte nach § 4, die im Ausnahmefall

koordinierend tätig sind

Information, Beratung, Erstellung 
der vollständigen und plausiblen 
Erstdokumentation gemäß Anlage 
2 i.V.m. Anlage 20 DMP-A-RL 
sowie die fristgemäße 
Übermittlung der vollständigen 
Einschreibeunterlagen inkl. 
Versandkosten 

Einmalig 

25,00 Euro 

einmalig 

99560 

Zuschlag zur erstmaligen 
Einschreibung 

 koordinierende Ärzte nach § 3

Ärzte nach § 4, die im Ausnahmefall 

koordinierend tätig sind 

Zuschlag zur GOP 99560 
[Erstdokumentation] zur 
Implementierung der 
Prozesse in den Praxen 

Einmalig je Patient und Praxis, 
wird von der KV automatisch 
zugeführt  

befristet bis zum 31.12.2025 

5,00 Euro 99561 

Folgedokumentation 

 koordinierende Ärzte nach § 3

 Ärzte nach § 4, die im

Ausnahmefall koordinierend

tätig sind

Erstellung der vollständigen und 
plausiblen Folgedokumentation 
gemäß Anlage 2 i.V.m. Anlage 20 
DMP-A-RL sowie die fristgemäße 
Übermittlung der 
Folgedokumentation 

1x im Behandlungsfall 

15,00 EUR 99562 

Betreuungspauschale 
koordinierender Arzt  

 koordinierende Ärzte nach § 3

 Ärzte nach § 4, die im

Ausnahmefall koordinierend

tätig sind

 Intensives Patientengespräch
unter Beachtung der
einschlägigen Leitlinie:
o von Frakturen und

klinischen Hinweisen auf
Frakturen,

o von Komorbiditäten und
deren Einfluss auf
Therapie und mögliche
Nebenwirkungen /
Interaktionen (Bei
postmenopausalen

11,00 EUR 

Die Vergütung 
von 11,00 Euro 

ist bis zum 
31.12.2025 

befristet. Ab 
dem 

01.01.2026 
werden 12,00 
Euro vergütet. 

99563 



Frauen: Frage nach einer 
Hormonersatztherapie), 

o weiterer Medikamente, die
das Frakturrisiko erhöhen,

o einer ausreichenden
Kalzium- und Vitamin-D-
Zufuhr über eine
Anamnese,

o der Therapien auf ihre
Wirksamkeit,

o des Grads der Erreichung
vereinbarten Ziele und

o von Schmerzen.

 Motivation und Aufklärung
des Patienten, insbesondere
o aktivierende Maßnahmen

und deren Verstetigung,
o Lebensstilmodifikation,
o richtige

Medikamenteneinnahme.

 Überprüfung der
Notwendigkeit einer
Parodontitis-Behandlung

 ggf. Absprache mit anderen
Leistungserbringern zur
Anpassung der individuellen
Therapie,

 ggf. Überweisung in die
zweite Versorgungsebene

einmal im Behandlungsfall 

Sturzanamnese inkl. Sturz-
Assessment  

 Ärzte nach § 3

 Ärzte nach § 4, die im
Ausnahmefall koordinierend
tätig sind

Ausführliche Sturzanamnese, 
Abklärung von 
Gleichgewichtsstörungen und 
Ermittlung des Sturzrisikos ggf. 
unter Durchführung verschiedener 
Tests: 

 Handkraftmessung

 Tandemstand

 Chair Rising Test

Folgeabschätzung bei 
Sturzneigung: 

 Beratung zur Reduktion

des Sturzrisikos (z.B.

Vermeidung von

Untergewicht)

 Empfehlung von

Maßnahmen zur

Förderung des

Gleichgewichts und der

Reaktionsfähigkeit sowie

zur

Reduktion der Angst vor

Stürzen und vor weiteren

6,50 EUR 99564 



Mobilitätseinschränkungen 

 Motivation zu körperlichem
Training zur Förderung
der Muskelkraft und
Koordination

 Überprüfung der Indikation
sturzfördernder
Medikamente

2x pro Krankheitsfall, jedoch 
nicht im selben Quartal, 
Abrechnungsausschluss zu 
EBM 03360 im gleichen 
Behandlungsfall 

Abrechnungsziffer Osteoporose qualifizierte Ärzte gemäß § 4 DMP Osteoporose 

Leistung Beschreibung Vergütung GOP 

Mitbehandlungspauschale 
Facharzt  
Ärzte nach § 4  

auf Überweisung eines 
Arztes nach § 3 

zur Vermeidung der Progression unter 
Therapie sowie ggf. Untersuchung zur 
Abklärung einer sekundären 
Erkrankungsursache der Osteoporose 

2x pro Krankheitsfall, jedoch nicht 
im selben Quartal 

25,00 EUR 99565 

Vergütung von Schulungen DMP Osteoporose 

Leistung Beschreibung Vergütung GOP 

Patientenprogramm 
Osteoporose der 
Orthopädischen 
Gesellschaft Osteologie* 

* Vorläufige Zulassung
unter Vorbehalt eines
positiven
Evaluationsergebnisses
entsprechend § 4 Abs. 3
DMP-A-RL

Ärzte nach § 3 und Ärzte 
nach § 4 

 5 Unterrichtseinheiten (UE) á 60
Minuten

 Vergütung wird je UE/Patient
gezahlt

22,50 EUR 99566 

Sachkosten Schulung 

Ärzte nach § 3 und Ärzte 
nach § 4 

1x pro Schulung/Patient 

12,90 EUR 99567 


